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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.11.2014 

Geschäftszahl 

2013/16/0171 

Rechtssatz 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erlangen Bescheide, die nach Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens an den Gemeinschuldner und nicht an den Insolvenzverwalter gerichtet sind, keine 
Wirksamkeit (vgl. für viele etwa das hg. Erkenntnis vom 9. November 2011, 2009/16/0260, und den hg. 
Beschluss vom 11. September 2014, Ra 2014/16/0013). 


